
  
 

 
  

Anlage 2 

Erläuterungen zum Kalkulationsschema für die Kosten der 

örtlichen Erhebungsstellen beim Zensus 2022 in NRW 

(Stand 25.01.2021) 

Aufbau 

Die Kalkulation der Kosten der kommunalen Erhebungsstellen vollzieht sich in folgen- 

den Schritten: 

1 . Erhebungsstellenkonzept als Kalkulationsbasis 

Basis der Kalkulation bildet das Erhebungsstellenkonzept. Dabei wird zugrunde gelegt, 

dass bei den 22 kreisfreien Städten und 31 Kreisen (einschließlich der Städteregion 

Aachen) je eine Erhebungsstelle eingerichtet wird, sodass insgesamt 53 kommunale 

Erhebungsstellen für die örtliche Durchführung des Zensus 2022 verantwortlich sind. 

2 . Ermittlung des Mengengerüstes der durch die Erhebungsstellen zu bearbei- 

tenden Fallzahlen in pauschalierter Form 

Die Ermittlung des Mengengerüsts erfolgte einheitlich für alle 53 Erhebungsstellen in 

NRW. Berechnungen zum Zensus 2011 und zum Zensus 2022 haben ergeben, dass 

eine separate Ermittlung der Mengengerüste für kreisfreie Städte und Kreise nicht zu 

wesentlichen Unterschieden führt und deshalb keinen umfassenden Mehrwert für alle 

Erhebungsstellen bietet. 

Basis für die Ermittlung des genannten Mengengerüsts sind 

o amtliche Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung und der Gebäude- 

und Wohnungsfortschreibung; 

o gesetzliche Festlegungen und deren fachliche Umsetzung (Stichproben- 

umfang); 

o Erfahrungswerte aus dem Zensus 2011. 
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3 . Ausgabenarten 

Bei der Berechnung der Ausgaben der kommunalen Erhebungsstellen werden fol- 

gende Ausgabenarten zu Grunde gelegt: 

 

 

 

Personalausgaben, 

aufgabenspezifischer Sachaufwand, 

Sachaufwand für Büroarbeitsplätze. 

Personalausgaben und aufgabenspezifischer Sachaufwand werden differenziert nach 

Teilaufgaben des Zensus 2022 (z. B. Aufgaben im Rahmen der Haushaltsstichprobe, 

Aufgaben im Bereich der Gebäude- und Wohnungszählung) berechnet. 

Die Ausgaben für die Einrichtung und den Betrieb einer Erhebungsstelle sind in der 

gesonderten Sachkostenpauschale für Büroarbeitsplätze gem. § 3 Abs. 3 Nr. 4 Kon- 

nexAG in Höhe von 10 Prozent des Personalaufwands enthalten. 

Personalausgaben: 

 Ermittlung eines gemittelten Stundensatzes 

Für verantwortliche Aufgaben der Organisation und Anleitung der Beschäftigten der 

Erhebungsstelle und der Erhebungsbeauftragten sowie der Überwachung der Erhe- 

bung werden die Personalkosten einer E11-Kraft lt. KGSt1 zzgl. 5 % Zuschlag für er- 

wartete Tarifentwicklungen bis 2022 in Höhe von 84.735 EUR/Jahr angesetzt. Für ein- 

fachere Tätigkeiten werden Personalkosten der Entgeltgruppe E8 lt. KGSt zzgl. 5 % 

Zuschlag für erwartete Tarifentwicklungen bis 2022 in Höhe von 58.170 EUR/Jahr zu- 

grunde gelegt. Die Kostensätze werden gewichtet, um einen gemeinsamen durch- 

schnittlichen Stundensatz für höher und niedriger eingruppierte Beschäftigte zu ermit- 

teln: Die Personalkosten der Entgeltgruppe E11 werden mit 60 % gewichtet und die 

Personalkosten der Entgeltgruppe E8 fließen zu 40 % in den gewichteten Mittelwert 

ein. 

1 Vgl. hierzu und zum Folgenden: KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanage- 

ment, KGSt-Bericht Nr. 7/2020 (Kosten eines Arbeitsplatzes – Stand 2020/2021), S. 25. 
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Durchschnittlich werden somit Kosten in Höhe von rd. 74.109 EUR/Jahr kalkuliert. Un- 

ter der Annahme einer Bruttoarbeitszeit von 1.590 Stunden pro Jahr ergibt sich bei 

Berücksichtigung eines Abzugs von 10 % für personenbezogene Verlust- und Erho- 

lungszeiten gemäß KGSt eine Nettoarbeitszeit von 119,25 Stunden pro Monat.2 Dar- 

aus folgt ein durchschnittlicher Stundensatz von 51,80 EUR. Dieser Wert wird im Kal- 

kulationsschema (Anlage 1 ZensG 2022 AG NRW) für die Berechnung der Personal- 

aufwände in den Erhebungsstellen angesetzt. 

Die einzelnen Positionen und Aufwände je Fall werden im Folgenden erläutert. 

2 Vgl. hierzu: KGSt – Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, KGSt-Bericht Nr. 

15/2015 (KGST-Normalarbeitszeit), S. 16 u. S. 19. 
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Die Positionen im Einzelnen 

1 Vorbereitung 

1.1 Personalausgaben 

Unter dieser Position wird die Einarbeitung der Beschäftigten der Erhebungsstellen vor 

der eigentlichen Aufnahme der Tätigkeit berücksichtigt. Aufgaben, die wahrgenommen 

werden, sind z. B. die Teilnahme an Informationsveranstaltungen der Statistischen 

Ämter der Länder, Einarbeitung in die Thematik Zensus 2022 („Einlesen“), Einarbei- 

tung in die Zensus-EDV (Erhebungsunterstützungsprogramme (EHU) des statisti- 

schen Verbunds) sowie die allgemeine Organisation der Erhebungsstelle. Im Kalkula- 

tionsschema werden je Arbeitsmonat, der sich aus der Summe der Arbeitsaufwände 

in den Positionen 2 (Gebäude- und Wohnungszählung) bis 6 (Wiederholungsbefra- 

gung) ergibt, zwei Tage (zu je acht Stunden) zu Grunde gelegt. Damit wird auch be- 

rücksichtigt, dass der absolute Vorbereitungsaufwand mit der Zahl der Beschäftigten 

der Erhebungsstelle steigt. Die Summe der Arbeitsmonate wird im Kalkulationsschema 

unter Position 1 (Vorbereitung) erfasst. 

Da der Aufwand für die Gewinnung, Bestellung, Schulung etc. der Erhebungsbeauf- 

tragten abhängig von den Fallzahlen der jeweiligen Erhebung ist, erfolgt die Aufwands- 

berechnung im Kalkulationsschema in den einzelnen Teilerhebungen und nicht unter 

Position 1 (Vorbereitung). 

2 Postalische Gebäude- und Wohnungszählung 

Die Aufgaben der Erhebungsstellen bei der Gebäude- und Wohnungszählung (GWZ) 

sind in Bezug auf die Arbeitsschritte nicht so umfangreich wie die der Haushaltsstich- 

probe. Aus diesem Grund werden die einzelnen Arbeitsschritte weniger stark unter- 

gliedert als beispielsweise bei der Kalkulationsposition zur Haushaltsstichprobe. 

2.1 Personalausgaben 

2.1.1 Feststellung der Auskunftspflicht 

Die Erhebungsstellen sind im Rahmen der GWZ nicht direkt an der Erhebung beteiligt. 

Sie übernehmen jedoch Aufgaben im Zusammenhang mit der Feststellung der Aus- 

kunftspflicht und der Überprüfung und Klärung von Zweifelsfällen. Dies sind z. B. 

Wohngebäude, zu denen IT.NRW keine Angaben zu Eigentümerinnen und Eigentü- 

mern vorliegen, bei denen diese unter der vorliegenden Anschrift nicht bekannt sind 

oder sonstige Zweifelsfälle (z. B. bei Eigentumswohnungen eine Auskunftspflicht durch 
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Eigentümerinnen und Eigentümer, Verwalterinnen und Verwalter oder sonstige Verfü- 

gungs- und Nutzungsberechtigte). Auf den Erfahrungen aus dem Zensus 2011 beruht 

die Annahme, dass 11 % der Auskunftspflichtigen durch die Erhebungsstelle zu kon- 

taktieren bzw. zu recherchieren sind. 

Darüber hinaus hat die Erfahrung aus dem Zensus 2011 gezeigt, dass Auskunftspflich- 

tige die Erhebungsstellen im Rahmen der GWZ nur in seltenen Fällen als Informations- 

und Servicestelle aufsuchen, um z. B. Hilfestellung beim Ausfüllen des (Online-)Fra- 

gebogens zu erhalten. Der damit verbundene Aufwand wird deshalb über die Fallpau- 

schale abgedeckt. 

Aufwand: 10 Min. je Fall 

2.1.2 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 

ten 

Dies umfasst die Organisation von Arbeiten im Zusammenhang mit Erhebungsbeauf- 

tragten für Begehungen im Rahmen der GWZ. Hierunter fallen Aufgaben wie die An- 

werbung, Verwaltung und Schulung von Erhebungsbeauftragten, die Zuordnung zu 

Erhebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbeauftragten (Hotline) sowie deren 

Abrechnung. Die Anzahl der jeweils durch die Erhebungsbeauftragten durchführbaren 

Feststellungen vor Ort hängt von der Verteilung der Gründe für eine Begehung und 

dem effektiv zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeitraum ab. Aufgrund der Erfah- 

rungen aus dem Zensus 2011 werden insgesamt 440.000 Begehungsfälle zugrunde 

gelegt. Ein/e Erhebungsbeauftragte/r kann der Annahme nach 300 Anschriften bege- 

hen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

2.1.3 Organisations- und Verwaltungsaufgaben rund um die Klärung von 

Problemfällen 

Entsprechend den Erfahrungen des Zensus 2011 wird die Annahme getroffen, dass 

11 % der Anschriften zur Klärung von Problemfällen begangen werden müssen. Hier 

sind die Überprüfung und Klärung von Zweifelsfällen (z. B. Rückfragen im Rahmen der 

Plausibilisierung, die sich nicht ohne Hilfe der Erhebungsstellen klären lassen) und 

Inaugenscheinnahmen durch Begehungen möglich. Da die Begehungen der GWZ von 

den Erhebungsstellen nicht so aufwändig vorbereitet und bearbeitet werden müssen, 

wie dies im Rahmen der Stichprobe der Fall ist, werden die Arbeitsschritte, die bei der 

Stichprobe anfallen, hier in einem Arbeitsschritt zusammengefasst. Dies betrifft z. B. 
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Organisation und Durchführung der Begehungen, Erfassung der Angaben im System 

sowie Verpackung und Bereitstellung der Unterlagen zur Abholung durch IT.NRW. 

Aufwand: 12 Min. je Klärungsfall 

2.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 

Da die Begehungen von Gebäuden im Rahmen der GWZ nicht vorab postalisch ange- 

kündigt werden, entfallen die entsprechenden Portokosten im Vergleich zum Zensus 

2 011. 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten: 

Es werden je Begehungsfall 15 EUR kalkuliert. Ein Begehungsfall kann ein Gebäude 

mit einer unbestimmten Anzahl an Wohnungen sein oder aber auch eine einzige Ei- 

gentumswohnung oder ein Einfamilienhaus. 

3 Haushaltsstichprobe 3 

Personalausgaben 3.1 

3.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 

ten 

Hierunter fallen Aufgaben wie die Anwerbung, die Bestellung und Verpflichtung, die 

Verwaltung und die Schulung von Erhebungsbeauftragten sowie die Zuordnung zu Er- 

hebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbeauftragten und deren Abrechnung. 

Auf Basis von Erfahrungen aus anderen Erhebungen ist ein Richtwert von einer/m Er- 

hebungsbeauftragten für 150 zu befragende Personen angemessen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

3.1.2 Vorbereitung der Erhebung 

Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle die Stichpro- 

benanschriften sichten, Erhebungsbezirke festlegen, ggf. Vorbegehungen durchführen 

3 Ziel-2-Stichprobe ist für große Gemeinden (>= 10.000 Einwohner) identisch mit der Ziel1-Stichprobe. 

Für kleine Gemeinden gibt das ZensG 2021 in § 11 Abs. 3, Punkt 2 den Rahmen für die Ziel-2- 

Stichprobe mit maximal 8 % der Gesamteinwohnerzahl im Durchschnitt über alle kleinen Gemeinden 

vor. Dies wird durch einen festen Unterauswahlsatz von ca. 35 % des Ziel-1-Auswahlsatzes reali- 

siert. 
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und Großanschriften in Erhebungsbezirke einteilen. Die Erhebungsunterlagen für 

jede/n Erhebungsbeauftragte/n müssen zusammengestellt und übergeben werden. 

Aufwand: 10 Min. je Bezirk 

3.1.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 

Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 

Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 

IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Nachversand von angefor- 

derten Papierfragebogen, Erinnerung, 1. und 2. Mahnung, Zwangsgeldverfahren. In 

den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird aufgrund von standardisierten Schrei- 

ben nur ein geringer Personalaufwand anfallen. Wesentliche Bearbeitungszeiten wer- 

den erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benötigt. Die angesetzten Werte in der 

Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. 

Die Fallzahlen ergeben sich als Summe der folgenden Positionen: 

Versand von IDEV-Kennungen (50 % der Auskunftspflichtigen) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Nachversand von angeforderten Papierfragebogen (20 % der Auskunftspflichtigen) 

Erinnerung (50 % vom Nachversand) 

1. Mahnung (50 % von Erinnerung) 

2. Mahnung (50 % von 1. Mahnung) 

Zwangsgeld (50 % von 2. Mahnung) 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 

3.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 

Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 

sationspapiere, Fragebogen und Erhebungslisten der Erhebungsbezirke zu gewähr- 

leisten. Der Aufwand wird je Haushalt berechnet. 

Aufwand: 2 Min. je Haushalt 

3.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Die Erhebungsstellen sind im Rahmen der Haushaltsstichprobe neben den Erhe- 

bungsbeauftragten und zusätzlich zur zentralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunfts- 

pflichtigen. Telefonische Kontakte sind ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr 

im Fall von Beschwerden o. Ä. Beim Zensus 2022 wird erstmalig die Möglichkeit ge- 

boten, dass die Erhebungsstellen die Angaben der Auskunftspflichtigen zu den Zu- 

satzmerkmalen der Ziel-2-Erhebung mittels telefonischer Interviews (CATI – Computer 
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Assisted Telephone Interviewing) entgegennehmen und in IDEV erfassen können. Es 

wird angenommen, dass 10 % der Auskunftspflichtigen ihre Angaben mittels CATI 

melden werden. Darüber hinaus wird den Erfahrungen aus anderen Erhebungen zu- 

folge damit gerechnet, dass 10 % der Auskunftspflichtigen telefonisch und 1 % schrift- 

lich Kontakt zur Erhebungsstelle aufnehmen. Die Abschätzung der zu erwartenden 

Kontakte beruht auf Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus und anderen 

Haushaltebefragungen. 

Aufwand allgemeiner Kontakt: 5 Min. je Kontakt 

Aufwand Telefon-Interview (CATI): 10 Min. je CATI 

3.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Hierunter fallen die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Erhe- 

bungslisten, IDEV- und Papierfragebogen zuordnen) sowie die Verpackung und Be- 

reitstellung zur Abholung durch IT.NRW. Als Bezugsgröße werden die Erhebungsbe- 

zirke angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Bezirk 

3.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 

Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die Portokosten für die Ankündigung der Er- 

hebung. Terminankündigungskarten werden von den Erhebungsbeauftragten einge- 

worfen. 

Porto und Druck (Versand von IDEV-Kennungen): 

Nach zwei vergeblichen Kontaktversuchen durch die Erhebungsbeauftragten werden 

durch die Erhebungsstelle postalisch IDEV-Kennungen an die Auskunftspflichtigen 

versendet. Hierfür fallen Portokosten i. H. v. 0,80 EUR je Schreiben zzgl. 0,10 EUR für 

Kopie/Druck an (Fallzahlen siehe Position 3.1.3). 

Porto (Nachversand und Versand von Mahnschreiben): 

Das Porto für den Nachversand der Erhebungsunterlagen und den Versand von Mahn- 

schreiben (Schreiben inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) beträgt 1,55 

EUR je Schreiben (Fallzahlen siehe Position 3.1.3). 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten: 

In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 

sowie Schulungsvergütung und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. 

Es werden 8,65 EUR je Auskunftspflichtigem veranschlagt. 
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4 Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen 4 

Bei der Durchführung der primärstatischen Erhebungen wird unterschieden zwischen 

Erhebungen in Wohnheimen und in Gemeinschaftsunterkünften: 

Begründung zu § 2 Abs. 3 ZensG 2021: 

„Sonderbereiche sind nach Absatz 3 Gemeinschaftsunterkünfte, einschließlich An- 
stalts- und Notunterkünfte, Wohnheime sowie andere vergleichbare sogenannte Son- 
derfälle. 

Gemeinschaftsunterkünfte sind Einrichtungen, die bestimmungsgemäß der länger- 
fristigen Unterbringung und Versorgung von Personen dienen und in denen Personen 
üblicherweise keinen eigenen Haushalt führen. Eine eigene Haushaltsführung liegt 
vor, wenn die Art der Unterbringung ein selbständiges Wirtschaften der Bewohnerin- 
nen und Bewohner ohne dauerhafte Fremdbetreuung oder Fremdversorgung in einer 
eigenen Wohneinheit voraussetzt. Als Gemeinschaftsunterkünfte erfasst werden bei- 
spielsweise – je nach konkreter Beschaffenheit – Internate, Mutter-/Vater-/Kind- 
Heime, (Not-)Unterkünfte für Wohnungslose, sonstige sozialtherapeutische Unter- 
künfte, Alten- und Pflegeheime, Heime für Menschen mit Behinderung, Kinder- und 
Jugendheime, Krankenhäuser, Palliativstationen, Hospize, psychiatrische Kliniken, 
Justizvollzugsanstalten sowie Kasernen der Bundeswehr. Ebenfalls zählen hierzu Ge- 
meinschaftsunterkünfte von Ordensleuten (Klöster), von Flüchtlingen oder der (Bun- 
des-)Polizei. 

Wohnheime sind Einrichtungen, die dem Wohnen bestimmter Bevölkerungskreise 
dienen und eine eigene Haushaltsführung ermöglichen. Hierzu können – je nach kon- 
kreter Beschaffenheit – beispielsweise Studierendenwohnheime, Arbeiterwohnheime, 
Wohnheime für Auszubildende und Jugendliche sowie Unterkünfte für Personen, die 
ein freiwilliges ökologisches, soziales oder diakonisches Jahr absolvieren, zählen. 

Darüber hinaus zählen zu den Sonderbereichen auch andere Sonderfälle, die weder 
eine Gemeinschaftsunterkunft noch ein Wohnheim darstellen, jedoch ebenfalls für be- 
stimmte Personengruppen vorgesehen sind und vergleichbare Strukturen aufweisen. 
Dabei kann es sich insbesondere um Personengruppen handeln, die besonderen Mel- 
depflichten unterliegen (§ 28 BMG für Binnenschiffer und Seeleute) oder einen beson- 
deren Schutzbedarf aufweisen (z. B. Frauenhäuser). Weiterhin gehören zu den Son- 
derfällen auch Anschriften mit Personen, die von der Meldepflicht befreit sind (§ 26 
BMG) und deshalb im Rahmen des Zensus nicht zählungsrelevant sind. Dies betrifft 
insbesondere Unterkünfte von Soldaten ausländischer Streitkräfte und Wohnraum, der 

4 Die Ziel-2-Stichprobe ist für große Gemeinden (>= 10.000 Einwohner) identisch mit der Ziel1-Stich- 

probe. Für kleine Gemeinden gibt das ZensG 2021 in § 11 Abs. 3, Punkt 2 den Rahmen für die Ziel- 

2-Stichprobe mit maximal 8 % der Gesamteinwohnerzahl im Durchschnitt über alle kleinen Gemein- 

den vor. Dies wird durch einen festen Unterauswahlsatz von ca. 35 % des Ziel-1-Auswahlsatzes 

realisiert. 
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ausschließlich dem Personal diplomatischer oder konsularischer Auslandsvertretun- 
gen anderer Staaten vorbehalten sind. Diese Anschriften sind für den Zensus 2021 
zwar nicht zählungsrelevant. Ihre Erfassung ist aber insoweit erforderlich, als die Ein- 
richtungen gekennzeichnet werden müssen, um sie von den eigentlichen Erhebungs- 
einheiten abgrenzen zu können. 

Seniorenwohnanlagen, vorübergehend genutzte Unterkünfte (z. B. Hotels, Winter- 
standorte von Schaustellern, Wohnungen für Saisonarbeiter, Baucontainer) oder 
Wohngruppen beziehungsweise Wohngemeinschaften des betreuten Wohnens in ge- 
wöhnlichen Wohngebäuden zählen nicht zu den Sonderbereichen.“ 

4.1 Personalausgaben 

4.1.1 Erhebung in Gemeinschaftsunterkünften 

Die Angaben zu Personen in Gemeinschaftsunterkünften werden über die Einrich- 

tungsleitung erhoben. Der Anteil der Sonderanschriften mit Gemeinschaftsunterkünf- 

ten ist beim Zensus 2022 aufgrund einer anderen Kategorisierung deutlich höher als 

derjenige der sensiblen Sonderbereiche beim Zensus 2011. Daher ist eine differen- 

ziertere Darstellung erforderlich. Soweit sinnvoll werden die Arbeitsschritte analog dem 

Vorgehen bei der Erhebung an Anschriften mit Wohnheimen untergliedert. 

4.1.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftragten 

Hierunter fallen die Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 

ten (Anwerbung, Bestellung und Verpflichtung, Verwaltung, Schulung, Zuordnung zu 

Erhebungsbezirken, Betreuung, Abrechnung). 

Aufwand: 120 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 

4.1.1.2 Vorbereitung der Erhebung 

Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle für die einzel- 

nen Gemeinschaftsunterkünfte Begehungslisten und Organisationspapiere zusam- 

menstellen. Es ist ggf. eine Vorbegehung nötig. Weiterhin müssen die Unterlagen für 

die Erhebungsbeauftragten zusammengestellt werden. 

Aufwand: 20 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 

4.1.1.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 

Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 

Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 

IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Erinnerung, 1. und 2. Mah- 
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nung, Zwangsgeldverfahren. In den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird auf- 

grund von standardisierten Schreiben kein bzw. kaum Personalaufwand anfallen. We- 

sentliche Bearbeitungszeiten werden erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benö- 

tigt. Die angesetzten Werte in der Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. 

Die Fallzahlen ergeben sich als Summe aus: 

Versand von IDEV-Kennungen (20 % der Anzahl der Gemeinschaftsunterkünfte) 

+ 

+ 

+ 

+ 

Erinnerung (50 % vom Versand der IDEV-Kennungen) 

1. Mahnung (50 % von Erinnerung) 

2. Mahnung (50 % von 1. Mahnung) 

Zwangsgeld (50 % von 2. Mahnung) 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 

4.1.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 

Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 

sationspapiere, Fragebogen und Erhebungsbezirke zu gewährleisten. 

Aufwand: 2 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 

4.1.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Die Erhebungsstellen sind neben den Erhebungsbeauftragten und zusätzlich zur zent- 

ralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunftspflichtigen (Einrichtungsleitung). Telefoni- 

sche Kontakte sind ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr im Falle von Be- 

schwerden o. Ä. Entsprechend den Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus 

und anderen Haushaltebefragungen wird geschätzt, dass 10 % der Auskunftspflichti- 

gen telefonisch und 1 % schriftlich Kontakt zur Erhebungsstelle aufnehmen. Zudem ist 

zu erwarten, dass die Anfragen von Einrichtungsleitungen komplexer sind als Anfragen 

von Auskunftspflichtigen für die Haushaltebefragung. Die Bearbeitung wird daher mehr 

Zeit in Anspruch nehmen. 

Aufwand: 10 Min. je Kontakt 

4.1.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Hierunter fällt die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Erhebungs- 

liste und Erfassungsbogen). Als Bezugsgröße werden die Gemeinschaftsunterkünfte 

angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Gemeinschaftsunterkunft 
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4.1.2 Erhebung in Wohnheimen 

4.1.2.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 

ten 

Hierunter fallen Aufgaben wie die Anwerbung, Verwaltung, Schulung von Erhebungs- 

beauftragten, die Zuordnung zu Erhebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbe- 

auftragten sowie deren Abrechnung. Ein Richtwert von einer/m Erhebungsbeauftrag- 

ten für etwa 150 zu befragenden Personen ist angemessen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

4.1.2.2 Vorbereitung der Erhebung 

Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle für die einzel- 

nen Erhebungsbezirke Begehungslisten und Organisationspapiere zusammenstellen. 

Ggf. ist eine Vorbegehung (z. B. in Studierendenwohnheimen) nötig und die Unterla- 

gen für die Erhebungsbeauftragten müssen zusammengestellt werden. Im Rahmen 

der Erhebung von Sonderbereichen ist mit einem höheren Anteil an Großgebäuden 

als in der Haushaltsstichprobe zu rechnen. Aus diesem Grund wird der Aufwand ge- 

genüber der vergleichbaren Position 3.1.2 höher angesetzt. 

Aufwand: 20 Min. je Bezirk 

4.1.2.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 

Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 

Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 

IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Nachversand von angefor- 

derten Papierfragebogen, Erinnerung, 1. und 2. Mahnung, Zwangsgeldverfahren. In 

den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird aufgrund von standardisierten Schrei- 

ben kein bzw. kaum Personalaufwand anfallen. Wesentliche Bearbeitungszeiten wer- 

den erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benötigt. Die angesetzten Werte in der 

Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. Die Fallzahlen werden analog zu den 

Erinnerungen und Mahnungen im Rahmen der Haushaltsstichprobe (Position 3.1.3) 

berechnet. 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 
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4.1.2.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 

Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 

sationspapiere, Fragebogen sowie Erhebungsbezirke zu gewährleisten. Der Aufwand 

wird je Person berechnet. 

Aufwand: 1 Min. je Person 

4.1.2.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Die Erhebungsstellen sind neben den Erhebungsbeauftragten und zusätzlich zur zent- 

ralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunftspflichtigen. Telefonische Kontakte sind 

ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr im Fall von Beschwerden o. Ä. Beim 

Zensus 2022 wird erstmalig die Möglichkeit geboten, dass die Erhebungsstellen die 

Angaben der Auskunftspflichtigen zu den Zusatzmerkmalen der Ziel 2-Erhebung mit- 

tels telefonischer Interviews (CATI) entgegennehmen und in IDEV erfassen. Es wird 

angenommen, dass 10 % der Auskunftspflichtigen ihre Angaben mittels CATI melden 

werden. Entsprechend der Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus und ande- 

ren Haushaltebefragungen wird geschätzt, dass 10 % der Auskunftspflichtigen telefo- 

nisch und 1 % schriftlich Kontakt zur Erhebungsstelle aufnehmen. 

Aufwand allgemeiner Kontakt: 5 Min. je Kontakt 

Aufwand Telefon-Interview (CATI): 10 Min. je CATI 

4.1.2.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Hierunter fallen die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Fragebo- 

gen und Verteilungslisten) sowie die Verpackung und Bereitstellung zur Abholung 

durch IT.NRW. Als Bezugsgröße werden die Erhebungsbezirke angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Bezirk 

4.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 

Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die Portokosten für die Ankündigung der Er- 

hebung. Terminankündigungskarten werden von den Erhebungsbeauftragten einge- 

worfen. 

Porto und Druck (Versand von IDEV-Kennungen): 

Nach zwei vergeblichen Kontaktversuchen durch die Erhebungsbeauftragten werden 

durch die Erhebungsstelle postalisch IDEV-Kennungen an die Auskunftspflichtigen 
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versendet. Hierfür fallen Portokosten i. H. v. 0,80 EUR je Schreiben zzgl. 0,10 EUR für 

Kopie/ Druck an (Fallzahlen siehe Positionen 4.1.1.3 und 4.1.2.3). 

Porto (Nachversand und Versand von Mahnschreiben): 

Das Porto für den Nachversand der Erhebungsunterlagen und den Versand von Mahn- 

schreiben (Schreiben inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) beträgt 1,55 

EUR je Schreiben (Fallzahlen siehe Positionen 4.1.1.3 und 4.1.2.3). 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten – Gemeinschaftsunterkünfte: 

In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 

und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. Erhebungen an Anschrif- 

ten mit Gemeinschaftsunterkünften erfolgen über die Einrichtungsleitung. Es werden 

1 5 EUR je Sonderanschrift veranschlagt. 

Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten – Bewohner in Wohnheimen: 

Als Aufwandsentschädigung werden 937 EUR je Erhebungsbeauftragtem veran- 

schlagt. Darin sind die Aufwandsentschädigung für die Befragung sowie Schulungs- 

vergütung und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. 

5 Erhebungsteilübergreifende Plausibilisierung (eüPL) 

Personalausgaben 5.1 

Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die primärstatistischen Rückfragen. Stattdes- 

sen findet eine erhebungsteilübergreifende Plausibilisierung statt. Sofern bei einer sol- 

chen erhebungsteilübergreifenden Plausibilisierung manuelle Abgleiche nötig sind, 

kann IT.NRW diese Prüffälle zur Klärung an die Erhebungsstellen weiterleiten. 

Folgende Prüffälle können die Erhebungsstellen bspw. erreichen: 

1 

2 

. widersprüchliche Erhebungsergebnisse zwischen den Erhebungsteilen, 

. Problemfälle bei der Zusammenfassung von Anschriften zu sogenannten Mas- 

teranschriften (Dublettenprüfung/-konflikt und Abgrenzungsproblematiken zwi- 

schen Haupt- und Nebenanschrift), 

3 

4 

. Unstimmigkeiten und Zweifelsfälle zwischen amtlichen Gemeindeschlüsseln 

und Ortsnamen sowie falsch zugewiesene Anschriften, 

. unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllte Erhebungsunterlagen oder Fragebo- 

genausfälle. 
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Die Erhebungsstelle prüft die vorhandenen Angaben zu den von IT.NRW im Rahmen 

der eüPL ermittelten unplausiblen Anschriften. Mögliche Arbeitsschritte sind die Vor- 

bereitung und Durchführung einer Begehung durch Erhebungsbeauftragte, die Einar- 

beitung der Ergebnisse der Vorort-Erkundung und die Entscheidung des Falls mit an- 

schließender Rückübermittlung des Ergebnisses an IT.NRW. 

Annahme: 50 % der vom Statistischen Bundesamt an IT.NRW übermittelten Prüfan- 

schriften werden den Erhebungsstellen zur Klärung übergeben. 

Aufwand: 15 Min. je Prüfanschrift 

5.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 

Im Vergleich zum Zensus 2011 entfallen die Portokosten für die Ankündigung der Er- 

hebung. Sofern Gebäude zur Klärung von Zweifelsfällen begangen werden, erfolgt 

dies ohne vorherige Ankündigung persönlich durch den Erhebungsbeauftragten. 

Aufwandsentschädigungen der Erhebungsbeauftragten: 

In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 

und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. Erhebungen erfolgen auf 

Anschriftenebene. Es werden 15 EUR je zu erhebender Anschrift veranschlagt. 

6 Wiederholungsbefragung 

Das ZensG 2021 sieht in § 22 Abs. 1 vor, dass in der Haushaltsstichprobe und an 

Anschriften mit Sonderbereichen, an denen keine Gemeinschaftsunterkünfte beste- 

hen, Wiederholungsbefragungen zur Prüfung der Qualität der ermittelten Einwohner- 

zahl durchzuführen sind. Die Wiederholungsbefragungen werden gemäß ZensG 2022 

AG NRW § 5 Abs. 3 nur im Einzelfall auf die örtlichen Erhebungsstellen übertragen. 

Der Kalkulation wird trotzdem der gesetzlich vorgesehene Höchstauswahlsatz von 4 

% zugrunde gelegt. 

6.1 Personalausgaben 

6.1.1 Planung und Organisation des Einsatzes von Erhebungsbeauftrag- 

ten 

Hierunter fallen Aufgaben wie die Anwerbung, die Bestellung und Verpflichtung, die 

Verwaltung und die Schulung von Erhebungsbeauftragten sowie die Zuordnung zu Er- 

hebungsbezirken, die Betreuung der Erhebungsbeauftragten und deren Abrechnung. 
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Auf Basis von Erfahrungen aus anderen Erhebungen ist ein Richtwert von einer/m Er- 

hebungsbeauftragten für 150 zu befragende Personen angemessen. 

Aufwand: 120 Min. je Erhebungsbeauftragter/m 

6.1.2 Vorbereitung der Erhebung 

Zur Vorbereitung der eigentlichen Erhebung muss die Erhebungsstelle die Stichpro- 

benanschriften sichten, Erhebungsbezirke festlegen, ggf. Vorbegehungen durchführen 

und Großanschriften in Erhebungsbezirke einteilen. Die Erhebungsunterlagen für 

jede/n Erhebungsbeauftragte/n müssen zusammengestellt und übergeben werden. 

Aufwand: 10 Min. je Bezirk 

6.1.3 Erinnerungs- und Mahnverfahren 

Im Rahmen des Mahnwesens sind auch säumige Erhebungsbeauftragte zu mahnen. 

Die Hauptlast wird sich jedoch auf säumige Auskunftspflichtige verteilen: Versand von 

IDEV-Kennungen an Nicht-Angetroffene und Verweigerer, Nachversand von angefor- 

derten Papierfragebogen, Erinnerung, 1. und 2. Mahnung, Zwangsgeldverfahren. In 

den ersten Erinnerungs- und Mahnstufen wird aufgrund von standardisierten Schrei- 

ben nur ein geringer Personalaufwand anfallen. Wesentliche Bearbeitungszeiten wer- 

den erst für juristische Einzelfallbearbeitungen benötigt. Die angesetzten Werte in der 

Kalkulation stellen somit Durchschnittswerte dar. 

Die Fallzahlen ergeben sich als Summe der folgenden Positionen: 

Versand von IDEV-Kennungen (25 % der Auskunftspflichtigen) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Nachversand von angeforderten Papierfragebogen (20 % der Auskunftspflichtigen) 

Erinnerung (50 % vom Nachversand) 

1. Mahnung (50 % von Erinnerung) 

2. Mahnung (50 % von 1. Mahnung) 

Zwangsgeld (50 % von 2. Mahnung) 

Aufwand: 1 Min. je Schreiben 

6.1.4 Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle 

Die Erhebungsstellen haben eine Eingangs- und Vollzähligkeitskontrolle der Organi- 

sationspapiere, Fragebogen und Erhebungslisten der Erhebungsbezirke zu gewähr- 

leisten. Der Aufwand wird je Haushalt berechnet. 

Aufwand: 2 Min. je Haushalt 
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6.1.5 Kontakt mit Auskunftspflichtigen 

Die Erhebungsstellen sind neben den Erhebungsbeauftragten und zusätzlich zur zent- 

ralen Hotline Anlaufstelle für die Auskunftspflichtigen. Telefonische Kontakte sind 

ebenso denkbar wie individueller Schriftverkehr im Fall von Beschwerden o. Ä. Beim 

Zensus 2022 wird erstmalig die Möglichkeit geboten, dass die Erhebungsstellen die 

Angaben der Auskunftspflichtigen zu den Zusatzmerkmalen der Ziel-2-Erhebung mit- 

tels telefonischer Interviews (CATI) entgegennehmen und in IDEV erfassen können. 

Es wird angenommen, dass 10 % der Auskunftspflichtigen, die nicht gegenüber 

der/dem Erhebungsbeauftragten Auskunft erteilen, ihre Angaben mittels CATI melden 

werden. Darüber hinaus wird den Erfahrungen aus anderen Erhebungen zufolge damit 

gerechnet, dass 10 % der Auskunftspflichtigen telefonisch und 1 % schriftlich Kontakt 

zur Erhebungsstelle aufnehmen. Die Abschätzung der zu erwartenden Kontakte be- 

ruht auf Erfahrungen von IT.NRW aus dem Mikrozensus und anderen Haushaltebe- 

fragungen. 

Aufwand allgemeiner Kontakt: 5 Min. je Kontakt 

Aufwand Telefon-Interview (CATI): 10 Min. je CATI 

6.1.6 Nachbereitung der Erhebungsunterlagen 

Hierunter fallen die Verbuchung der Organisationspapiere im EDV-System (Erhe- 

bungslisten, IDEV- und Papierfragebogen zuordnen) sowie die Verpackung und Be- 

reitstellung zur Abholung durch IT.NRW. Als Bezugsgröße werden die Erhebungsbe- 

zirke angesetzt. 

Aufwand: 3 Min. je Bezirk 

6.2 Aufgabenspezifischer Sachaufwand 

Porto und Druck (Versand von IDEV-Kennungen): 

Nach zwei vergeblichen Kontaktversuchen durch die Erhebungsbeauftragten werden 

durch die Erhebungsstelle postalisch IDEV-Kennungen an die Auskunftspflichtigen 

versendet. Hierfür fallen Portokosten i. H. v. 0,80 EUR je Schreiben zzgl. 0,10 EUR für 

Kopie/Druck an (Fallzahlen siehe Position 6.1.3). 

Porto (Nachversand und Versand von Mahnschreiben): 

Das Porto für den Nachversand der Erhebungsunterlagen und den Versand von Mahn- 

schreiben (Schreiben inkl. Erhebungsbogen und Begleitinformationen) beträgt 1,55 

EUR je Schreiben (Fallzahlen siehe Position 6.1.3). 
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Aufwandsentschädigung der Erhebungsbeauftragten: 

In den Entschädigungen sind jeweils die Aufwandsentschädigung für die Befragung 

sowie Schulungsvergütung und die Fahrtkosten der Erhebungsbeauftragten enthalten. 

Es werden 6,24 EUR je Auskunftspflichtigem veranschlagt. 

7 Sachausgaben für Büroarbeitsplätze 

Im Kalkulationsschema ist die Summe der berechneten Arbeitsmonate aus den voran- 

gegangenen Positionen Nr. 2 bis Nr. 6 als informative Größe unter Position 1 (Vorbe- 

reitung) hinterlegt. 

7.1 Sachausgaben für einen Büroarbeitsplatz inkl. informationstech- 

nischer Unterstützung 

Entsprechend § 3 Abs. 3 Nr. 4 Satz 1 erster Halbsatz KonnexAG werden unter dieser 

Kalkulationsposition 10 % der kalkulierten Gesamtpersonalkosten als Sachkostenpau- 

schale für Büroarbeitsplätze angesetzt. 

7.2 Sachausgaben für Abschottung der Erhebungsstelle 

Aufgrund der Erfahrungen aus dem Zensus 2011 werden entsprechend § 3 Abs. 3 

Nr. 4 Satz 1 zweiter Halbsatz KonnexAG unter dieser Kalkulationsposition 7,5 % der 

kalkulierten Gesamtpersonalkosten als Sachkostenpauschale für besondere Anforde- 

rungen an die Abschottung der Erhebungsstelle angesetzt. 

8 Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen 

Die Pauschale für Sachausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen umfasst die Ausga- 

ben für Masken für Erhebungsbeauftrage, Handdesinfektionsmittel für Erhebungsbe- 

auftragte und Beschäftigte der Erhebungsstellen, Einmalhandschuhe für Erhebungs- 

beauftragte und Beschäftigte der Erhebungsstellen, Telearbeitsausstattung für 50 % 

der Beschäftigten in Erhebungsstellen, Trennwände zwischen je zwei Beschäftigten 

der Erhebungsstellen und Flächendesinfektion für Erhebungsstellen. 

9 Pandemiebedingte Zusatzaufwände einzelner Kommunen 

Die Position umfasst einen Billigkeitsausgleich zur Vermeidung pandemiebedingter 

Härten von Zusatzaufwänden, die einzelnen Kommunen auf Grund der pandemiebe- 

dingten Verschiebung des Zensus 2021 im Rahmen frühzeitiger Maßnahmen zur 

Durchführung des Zensus entstanden sind bzw. dem Grunde nach fortbestehen. Die 

hierdurch zu kompensierenden Zusatzaufwände werden insbesondere auf Grund des 
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Einzelfallcharakters nicht von den übrigen Pauschalen erfasst und stellen sich als pan- 

demiebedingte Sonderbelastung dar, deren Belastungsausgleich daher im Rahmen 

eines strengen Maßstabs unter Billigkeitsgesichtspunkten vertretbar und geboten ist. 

1 9/19 


